
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/6/15 87/01/0351
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1988

Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

41/02 Staatsbürgerschaft

Norm

FrPolG 1954 §1 idF 1986/555;

FrPolG 1954 §3 idF 1986/555;

StbG 1965 §2 Z4 idF 1983/170;

Rechtssatz

Die Bestimmungen des FrPolG sind auch auf Staatenlose anzuwenden. Die Staatenlosigkeit steht der Erlassung eines

Aufenthaltsverbotes nicht entgegen.
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